
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/2/17 92/01/1113
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

25/01 Strafprozess

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §67a Abs1 Z2;

B-VG Art129a Abs1 Z2;

StPO 1975 §174;

StPO 1975 §175;

StPO 1975 §221 Abs1;

Rechtssatz

Zur verläßlichen Erfüllung eines gerichtlichen Vorführungsbefehls muß auch in Betracht gezogen werden, daß der

Vorzuführende allenfalls auch sehr zeitig außer Haus geht.
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